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Schutz von vertraulichen Informationen vor 
Gericht? 
 

27. Juli 2020 

 

Am 20. Juli 2020 hat die Europäische Kommission eine Mitteilung über den Schutz ver-

traulicher Informationen durch nationale Gerichte in Verfahren zur privaten Durchset-

zung des EU-Wettbewerbsrechts veröffentlicht. Sie soll nationalen Gerichten die Orien-

tierung beim Umgang mit vertraulichen Informationen in Kartellschadensersatzverfah-

ren erleichtern. 

Hintergrund  

Kartellverstöße führen zu erheblichen Schäden für Unternehmen, Verbraucher und letzt-

lich die gesamte Volkswirtschaft. Besonders die Zahl sog. Follow-On-Klagen – also 

Schadensersatzklagen von Geschädigten eines Kartellverstoßes nach Beendigung des 

Bußgeldverfahrens – hat in letzter Zeit stetig zugenommen.  

Bei der gerichtlichen Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs ist der Zugang zu Be-

weismitteln entscheidend. Gerade in Kartellschadensersatzprozessen beinhalten ent-

scheidungserhebliche Informationen aber häufig Geschäftsgeheimnisse und sind damit 

vertraulich. Dieser Umstand darf die Anspruchsdurchsetzung allerdings nicht vereiteln. 

Gemäß der Kartellschadensersatzrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, 

dass die Beklagte oder Dritte zur Offenlegung eben solcher vertraulicher Informationen 

verpflichtet werden können, wenn diese die Plausibilität des geltend gemachten An-

spruches stützen, für diesen relevant sind und der Offenlegungsantrag verhältnismäßig 

ist. Außerdem muss das Gericht die begehrten Informationen als sachdienlich für die 

Klage erachten. Auf der anderen Seite muss das Gericht wirksame Maßnahmen zum 

Schutz von vertraulichen Informationen anordnen.  

In diesem Spannungsfeld soll die neue Mitteilung nun für mehr Klarheit sorgen, zumal 

sich die Rechtslage von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat erheblich unterscheiden kann.  

Inhalt  

Die Mitteilung ist für die nationalen Gerichte nicht bindend. Sie soll einen Überblick über 

die verschiedenen Schutzmöglichkeiten und deren Effektivität geben. Sie bezieht sich 

nicht allein auf den Schutz vertraulicher Informationen in Kartellschadensersatzverfah-

ren – in der Praxis wohl ihr primärer Anwendungsbereich –, sondern gilt auch für Fest-

stellungs- und Unterlassungsklagen.  

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/de.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/de.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_private_enforcement/de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0104&from=DE
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Sie enthält eine Reihe möglicher Maßnahmen, die nationale Gerichte je nach ihrer Ver-

fahrensordnung ergreifen können, um den Schutz vertraulicher Informationen in Ge-

richtsverfahren zu gewährleisten. Bei der konkreten Wahl empfiehlt sie zunächst, die 

besonderen Umstände des Einzelfalls, die Art der angeforderten Information, den Um-

fang der Offenlegung und die Beziehung der Parteien untereinander zu berücksichti-

gen. Im Anschluss geht die Mitteilung auf die verschiedenen Schutzmaßnahmen, ihre 

spezifische Eignung und konkrete und ihre konkreten Einsatzzwecke ein: 

 Vertraulichkeitskreis 

Ein sog. Vertraulichkeitskreis kann ein wirksames, effizientes und insbesondere 

verfahrensökonomisches Mittel zum Schutz vertraulicher Informationen bei 

gleichzeitiger Wahrung der vollständigen Beweiskraft der Informationen sein. In-

formationen werden hier ausschließlich für einen bestimmten, begrenzten Perso-

nenkreis freigegeben. Langwierige Dokumentschwärzungen entfallen damit in 

der Regel. Die Mitteilung enthält Hinweise für die Organisation und Zusammen-

setzung solcher Vertraulichkeitskreise, die Zugangsrechte einzelner Mitglieder, 

für eine mögliche schriftliche Verpflichtung der Mitglieder gegenüber dem Ge-

richt und für die allgemeine Logistik und Organisation. 

 Redaktionelle Überarbeitungen 

Redaktionelle Überarbeitungen wie z.B.  Schwärzungen sind ebenfalls geeignet, 

besonders  für Marktdaten, die durch repräsentative Spannen ersetzt werden 

können. Angesichts des damit verbundenen Aufwands hält die Kommission die 

Maßnahme eher für Fälle geeignet, in denen die Menge vertraulicher Informatio-

nen begrenzt ist. Im Interesse einer effizienten Bearbeitung von Anträgen auf re-

daktionelle Überarbeitungen empfiehlt die Kommission nationale Leitlinien. 

 Bestellung eines Sachverständigen 

Auch die Bestellung eines Sachverständigen kann eine wirksame Schutzmaß-

nahme an, vor allem für besonders sensible Informationen, die von ihm sinnvoll 

aggregiert werden können. Gerade bei einer großen Anzahl potentiell vertrauli-

cher Dokumente kann es für das Gericht effizienter sein, einen Sachverständigen 

zur Vertraulichkeit Stellung nehmen zu lassen. 

 Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Veröffentlichung der Entschei-

dung und Zugang zu Gerichtsarchiven 

Während der Verhandlung sowie nach der Entscheidung spielt der Umgang mit 

vertraulichen Informationen häufig immer noch eine Rolle. Auch für diesen Fall 

hat die Kommission sinnvolle Mittel beschrieben, wie etwa die Option, bestimmte 



 

BLOMSTEIN Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB   Oranienburger Str. 66   10117 Berlin   www.blomstein.com 

Verhandlungsabschnitte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu führen oder zu-

mindest die Bezugnahmen auf vertrauliche Informationen in der öffentlichen Ver-

handlung auszuschließen. Für den Zeitraum nach der Entscheidung hält die Kom-

mission die Veröffentlichung einer nicht-vertraulichen Entscheidungsversion und 

einen beschränkten Zugang zur Gerichtsakte für geeignete Schutzmaßnahmen. 

Fazit 

Die Mitteilung ist in Teilen sicher geeignet, mitgliedstaatlichen Gerichten Orientierungs-

hilfen für den Schutz vertraulicher Informationen zu geben. Besondere bezüglich des 

Einsatzes von Vertraulichkeitskreisen und der redaktionellen Überarbeitung enthält sie 

ausführliche Vorschläge. Inwieweit diese tatsächlich einen Mehrwert gegenüber der be-

reits etablierten Praxis bieten, bleibt abzuwarten.  

BLOMSTEIN wird die weiteren Entwicklungen beobachten und darüber informieren. 

Wenn Sie Fragen zum Schutz von vertraulichen Informationen in Kartellschadensersatz-

verfahren oder zur Geltendmachung oder Abwehr von Kartellschadensersatzansprü-

chen haben, stehen Ihnen Dr. Anna Huttenlauch und Rita Zuppke jederzeit gern zur Ver-

fügung. 

https://www.blomstein.com/personen.php?p=dr-anna-blume-huttenlauch
https://www.blomstein.com/personen.php?p=rita-zuppke

